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Tarifsatzung der Berliner Bäder-Betriebe vom 17.03.2025 

 

Der Aufsichtsrat der Berliner-Bäder-Betriebe hat gemäß § 8 Abs. 3 Nummer 6 und 7 des Bäder-
Anstaltsgesetzes (BBBG) vom 25. September 1995 (GVBl. S. 617), das zuletzt durch Gesetz vom 14. 
September 2021 (GVBl. S. 1072) geändert worden ist, die nachfolgende Tarifsatzung der Berliner 
Bäder-Betriebe beschlossen. Die für den Sport zuständige Senatsverwaltung hat die Satzung gemäß 
§ 17 Abs. 2 BBBG genehmigt. 

1. Allgemeines 

Die Tarifsatzung gilt für alle allgemein zugänglichen Schwimmbäder der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) 
im Rahmen des öffentlichen Badebetriebs. 

Neben der Tarifsatzung gelten die „Entgeltordnung über sonstige Leistungen“, die „Satzung über die 
Haus- und Badeordnung in Bädern der Berliner Bäder-Betriebe“ sowie die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) der BBB. 

Die Tarifsatzung gilt nicht für Schwimmbäder der BBB, die durch Dritte betrieben werden. 

2. Ermäßigungstarife 

Ermäßigungstarife werden den nachfolgend genannten Personengruppen gewährt: 

 Kindern bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres (in Zweifelsfällen ist das Alter mit dem 
Schülerausweis I nachzuweisen); 

 Schülerinnen und Schülern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gegen Vorlage des 
Schülerausweises I bzw. II; 

 Studentinnen und Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres gegen Vorlage eines 
Ausweises der Fachschule, Hochschule oder Universität (der internationale 
Studentenausweis wird unter vorgenannten Bedingungen anerkannt); 

 Auszubildenden bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres gegen Vorlage einer 
Bescheinigung des Ausbildenden; 

 Inhaberinnen und Inhaber der Berliner Ehrenamtskarte, gegen Vorlage der 
Ehrenamtskarte und - soweit diese nicht mit einem Lichtbild versehen ist - des 
Personalausweises; 

 Empfängerinnen und Empfängern von Bürgergeld gegen Vorlage einer aktuellen 
Bescheinigung des Jobcenters (Bewilligungsbescheid); 

 Empfängerinnen und Empfängern von Sozialhilfe oder Leistungen zur Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII gegen Vorlage eines aktuellen 
Bescheides des Sozialamtes oder des Amtes für Grundsicherung  

 Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz gegen Vorlage eines aktuellen Bescheides des Sozialamtes 
oder der Zentralen Leistungsstelle für Asylbewerber (ZLA); 

 Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft eines Leistungsempfängers gegen Vorlage eines 
aktuellen Bescheides der ausstellenden Behörde. 

Beim Eintritt ins Bad ist der Nachweis der Ermäßigungsberechtigung vorzulegen. Sofern die 
genannten Ausweise und Bescheinigungen nicht mit einem Lichtbild versehen sind, kann die 
Vorlage des Personalausweises verlangt werden. 
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3. Entgeltfreier Zutritt 

Entgeltfreier Zugang wird den nachfolgend genannten Personengruppen gewährt: 

 Kinder unter fünf Jahren dürfen die Schwimmbäder entgeltfrei nutzen. 
 Entgeltfreien Zutritt zu den Umkleidebereichen der Schwimmbäder haben: 

- Begleitpersonen von Kindern unter sieben Jahren zum Schwimmunterricht (jeweils eine 
Begleitperson pro Kind) und 

- Begleitpersonen von Schwerbehinderten, die diesen Personen beim Umkleiden 
behilflich sind und die Schwimmbadeinrichtungen selbst nicht nutzen. 

 Entgeltfreien Zutritt zu den Schwimmbädern haben Begleitpersonen von Schwerbehinderten 
mit dem Merkzeichen “B” im Schwerbehindertenausweis. 

4. Gültigkeit und Übertragbarkeit  

Gültigkeit und Übertragbarkeit von Eintrittskarten, Wertkarten, Abonnement-Mitgliedschaften und 
Aktionstarifen werden in den AGB der BBB geregelt. Für die AGB gelten folgende Grundsätze. 

4.1 Gültigkeit 

 Alle Eintrittskarten verlieren ihre Gültigkeit nach Verlassen des Bades.  
 Einzelkarten für Sommerbäder, die im Online-Shop erworben werden, berechtigen zum 

Eintritt in das ausgewählte Sommerbad ausschließlich während des ausgewählten Zeitfensters. 
An der Kasse eines Sommerbades erworbene Eintrittskarten sind ausschließlich für den 
sofortigen Eintritt im jeweiligen Bad am Lösungstag gültig. 

 Einzelkarten für Hallenbäder sind für alle Bäder der gewählten Badkategorie und für einen 
Zeitraum von mindestens 7 Tagen gültig. Näheres regeln die AGB der BBB.  

 Die Gültigkeit von Aktionstarifen wird in den AGB der BBB geregelt. 
 Wertkarten verlieren nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist (§ 195 BGB) ihre Gültigkeit. 

Ansprüche aus nicht verbrauchtem Guthaben bestehen danach nicht mehr. 
 Die im Ferienpass enthaltene Badekarte verliert ihre Gültigkeit mit Ende der Ferienzeit, für 

die sie ausgestellt wurde. 

4.2 Übertragbarkeit / Personalisierung 

 Einzelkarten für Hallen- und Sommerbäder sind übertragbar.  
 Einzelkarten für Sommerbäder, die im Online-Shop erworben werden, müssen personalisiert 

sein und berechtigen ausschließlich die auf der Eintrittskarte angegebene Person zum Eintritt. 
Die Identität ist beim Betreten des Bades auf Verlangen durch einen Lichtbildausweis 
nachzuweisen. Näheres regeln die AGB der BBB.  

 An der Kasse eines Sommerbades erworbene Einzelkarten sowie Einzelkarten für Hallenbäder 
müssen nicht personalisiert sein. 

 Die Abonnement-Mitgliedschaft ist personenbezogen und nicht übertragbar.  
 Wertkarten sind übertragbar.  
 Die im Ferienpass enthaltene Badekarte ist nicht übertragbar. Sie wird nur mit 

Namensunterschrift und Lichtbild des Inhabers/der Inhaberin anerkannt. Missbräuchlich 
verwendete oder weitergegebene im Ferienpass enthaltene Badekarten berechtigen nicht zur 
Schwimmbadnutzung. Eine missbräuchliche Verwendung oder Weitergabe führt zur 
Ungültigkeit der im Ferienpass enthaltenen Badekarte. 

 Die Übertragbarkeit von Aktionstarifen wird in den AGB der BBB geregelt. 
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5. Eintrittsentgelte 

5.1. Hallenbäder  

Badkategorie 1 
 

Preis Ermäßigt 

90 Minuten Ticket 6,00 € 3,70 € 

150 Minuten Ticket 7,00 € 4,80 € 

Tagesticket 11,50 € 8,50 € 

Badespaß (Familien-Tagesticket) 
3 Personen, davon mind. 1 Erwachsener und 1 
Kind, jedes weitere Kind bis max. 5 Kinder +3,50€ 

19,00 € 
  

 

Badkategorie 2 
 

Preis Ermäßigt 

90 Minuten Ticket 4,50 € 2,80 € 

150 Minuten Ticket 5,50 € 3,50 € 

Tagesticket 6,50 € 4,00 € 

Badespaß (Familien-Tagesticket) 
3 Personen, davon mind. 1 Erwachsener und 1 
Kind, jedes weitere Kind bis max. 5 Kinder +1,50€ 

12,00 € 
  

 

Badkategorie 3 
 

Preis Ermäßigt 

90 Minuten Ticket 4,00 € 2,50 € 

150 Minuten Ticket 5,00 € 3,00 € 

Tagesticket 6,00 € 3,70 € 

Badespaß (Familien-Tagesticket) 
3 Personen, davon mind. 1 Erwachsener und 1 
Kind, jedes weitere Kind bis max. 5 Kinder +1,50€ 

11,00 € 
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5.2. Freibäder (Sommer- und Strandbäder) 

Badkategorie 1 
 

Preis Ermäßigt 

Tagesticket 7,00 € 4,20 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster unter 
20 % 

5,60 € 3,36 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster von 
21-40 %  

5,95 € 3,57 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster von 
41-60 %    

6,30 € 3,78 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster von 
61-80 %    

6,65 € 3,99 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster von 
81-100 %    

7,00 € 4,20 € 

Badespaß (Familien-Tagesticket) 
3 Personen, davon mind. 1 Erwachsener und 1 
Kind, jedes weitere Kind bis max. 5 Kinder +1,50€ 

13,00 € 
  

 

Badkategorie 2 
 

Preis Ermäßigt 

Tagesticket 6,50 € 3,80 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster unter 
20 %   

5,20 € 3,04 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster von 
21-40 %    

5,53 € 3,23 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster von 
41-60 %      

5,85 € 3,42 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster von 
61-80 %      

6,31 € 3,61 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster von 
81-100 %      

6,50 € 3,80 € 

Badespaß (Familien-Tagesticket) 
3 Personen, davon mind. 1 Erwachsener und 1 
Kind, jedes weitere Kind bis max. 5 Kinder +1,50€ 

12,00 € 
  

 

Badkategorie 3 
 

Preis Ermäßigt 

Tagesticket 6,00 € 3,50 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster unter 
20 %     

4,80 € 2,80 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster von 
21-40 %      

5,10 € 2,98 € 
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Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster von 
41-60 %      

5,40 € 3,15 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster von 
61-80 %        

5,70 € 3,33 € 

Online-Verkaufsauslastung je Zeitfenster von 
81-100 %        

6,00 € 3,50 € 

Badespaß (Familien-Tagesticket) 
3 Personen, davon mind. 1 Erwachsener und 1 
Kind, jedes weitere Kind bis max. 5 Kinder +1,50€ 

10,50 € 
  

Die hier aufgeführten Standardpreise gelten an den Kassen der entsprechenden Bäder. Des Weiteren 
besteht die Möglichkeit, die Tickets der Freibäder (Sommer- und Strandbäder) online zu erwerben. 
Dabei werden die Preise in Abhängigkeit von der bereits verkauften Kontingentmenge rabattiert. 

Verkaufsauslastung im Online-Verkauf Rabatt auf das Tagesticket 

unter 20% 20% 

21-40% 15% 

41-60% 10% 

61-80% 5% 

81-100% 0% 

 

5.3. Wertkarte 

Wertkarten sind nicht personengebundene digitale/analoge Karten, die mit einem Geldwert aufgeladen 
werden können. Mit ihnen können mit Ausnahme von Wertkarten und gastronomischen Angeboten alle 
Leistungen der BBB gezahlt werden. 

Der Geldwert ist 10 % höher als der Verkaufspreis der Wertkarten. Aufladungen sind zu den folgenden 
Verkaufspreisen und Werten möglich: 

Verkaufspreis Geldwert 

25 Euro 27,50 Euro 

50 Euro 55,00 Euro 

100 Euro 110,00 Euro 

 

  

5.4. Abonnement-Mitgliedschaft 

Basis-Tarif      30,00 €, ermäßigt 23,00 € pro Monat 
2x Schwimmen pro Woche, personenbezogen und dauerunabhängig in allen Bädern der Badkategorien 
2 und 3.   

Flex-Tarif      38,00 €, ermäßigt 30,00 € pro Monat 
Unbegrenztes Schwimmen, personenbezogen und dauerunabhängig in allen Bädern  

Plus-Tarif      70,00 €, ermäßigt 54,00 € pro Monat 
Unbegrenztes Schwimmen, personenbezogen und dauerunabhängig in allen Bädern mit flexibler 
Begleitung. 
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Die Mitgliedschaft beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt und läuft grundsätzlich auf unbestimmte Zeit. 
Die BBB oder das Mitglied können die Mitgliedschaft nach der Mindestlaufzeit von 3 Monaten mit einer 
Frist von vier Wochen zum Monatsende ordentlich kündigen. 

Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung der Mitgliedschaft aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt.  

Näheres zur Abonnement-Mitgliedschaft regeln die AGB der BBB. 

5.5. Aktionstarife 

Die BBB können abweichend von den in Ziffer 5.1 - 5.5. genannten Tarifen - jeweils zeitlich befristet - 
im Rahmen von Aktionstagen oder -wochen veränderte Tarife bzw. tarifierte Produkte festlegen. Das 
Nähere regeln die jeweiligen Tarifbedingungen und die AGB der BBB. 

6. Badkategorien 

Die unterschiedlichen Badkategorien zwischen den  
 Hallenbäder sowie  
 Freibäder (Sommer- und Strandbädern) 

werden anhand von Leistungsmerkmalen definiert, die sich an der Ausstattung und Attraktivität der 
Bäder orientieren. Die Zuordnung der Bäder zu den Badkategorien erfolgt in den AGB der BBB. 
 

7. Inkrafttreten 

Die Tarifsatzung ersetzt die Tarifsatzung vom 01. Februar 2018 und tritt mit Ausnahme der Ziffer 5.3 
und der Ziffer 5.4 am 05.05.2025 in Kraft. Ziffer 5.3 und Ziffer 5.4 treten am 01.12.2025 in Kraft. 

 

 

 

Dr. Johannes Kleinsorg  Marie Rupprecht  

Vorstandsvorsitzender der BBB Vorständin der BBB 

 

 


